Schadensfall:

Es ist sicher niemanden verborgen geblieben, dass man in Kroatien grundsätzlich bei kroatischen

Firmen chartert. Wem diese Firmen gehören und wer sie leitet, das ist die eine Seite, die

rechtlichen Folgen sind die andere.

Anlass zu dieser Betrachtung ist ein Schadensfall.  Da gibt eine Yacht der anderen einen Stoß, großes

Palaver, da kein sichtbarer Schaden eingetreten ist, geht man zornig auseinander.

Nach ein paar Monaten kommt an den Skipper ein Rechtsanwaltsbrief mit einer Forderung von

etwa 5.000,- Euro für umfangreiche Reparaturkosten an der Rehling, Scheuerleiste, Bugkorb usw.

Abgesehen davon, dass die Forderung nicht berechtigt ist, lässt sich auch keine Versicherung finden,

die „zuständig“ wäre. 

Ich habe ein paar Charterfirmen um  eine Stellungnahme gebeten, nur  Ing. Charly Kamper 

aus Bruck/Mur reagierte.

Seine Auskunft:  Jeder Schaden muß bei der Hafenbehörde (Hafenkapitän) gemeldet werden.

Tut man das nicht, weigern sich die kroatischen Versicherungen den Schaden zu übernehmen. 

